K.
Vertrag für Kindertagespflege in Kooperation mit einer Kindertageseinrichtung

Vertrag für die Tagespflege 

in Kooperation mit der KiTa <Name>

(Privatrechtlich)

Der Vertrag wird zwischen den Personensorgeberechtigten: 

Name: .................... Vorname .................... / Name: .................... Vorname: ....................

Straße: .............................
PLZ/ Ort ................................
Telefon: ......................

Und der Tagespflegeperson:

Name .......................... 
Vorname: .............................     in der Tagespflegewohnung

<Straße, Hausnummer>
<PLZ> <Ort>
Telefon:  .............................................

Zur Betreuung des Kindes:

Name:.................................    Vorname: ................................

geschlossen.
Die Betreuung beginnt am ...................................

Die ersten zwei Wochen gelten als Eingewöhnungs- und Probezeit. In dieser Zeit können beide Seiten den Tagespflegevertrag fristlos beenden.

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, in der Eingewöhnungszeit das Kind über einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen zur Tagespflegeperson zu begleiten, um einen schritt weisen Übergang zu gewährleisten. 

	
	von
	bis
	

	Montag


	
	
	

	Dienstag


	
	
	

	Mittwoch


	
	
	

	Donnerstag


	
	
	

	Freitag


	
	
	


Änderungen der Betreuungszeit sind rechtzeitig vorher zu vereinbaren.

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich zur pünktlichen Abholung. Wird das Kind von einer anderen Person abgeholt, muss dies beim Bringen der Tagespflegeperson mitgeteilt werden.

Die Tagespflegeperson verpflichtet sich, das oben genannte Kind vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zur Abholung zu betreuen und zu beaufsichtigen und für die in diese Zeit fallenden Mahlzeiten zu sorgen.

Von der Erziehungsberechtigten sind bei Bedarf mitzubringen:

· Windeln

· Ersatzkleidung, Gummistiefel, Matschhose

· Nahrung, wenn eine besondere Ernährung gewünscht oder angezeigt ist (z. B. bei Unverträglichkeiten

gegen bestimmte Nahrungsstoffe, Gläschennahrung)

· Reisebett, Decke oder Schlafsack, Bettwäsche, Kuscheltier, Sauger, Ersatzsauger

· __________________________________________________________________

Waschen/ Instandsetzung von Kleidung und persönlichen Dingen der Kinder obliegt den Erziehungsberechtigten.
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Bei finanzieller Förderung durch das Jugendamt

· Das Tagespflegegeld wird der Tagespflegeperson direkt vom Jugendamt überwiesen

· Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich zur pünktlichen und vollständigen Antragstellung beim Jugendamt.

· Nach Abgabe des vollständigen Antrages  erhalten die Sorgeberechtigten einen Nachweis des Jugendamtes und legen diesen der Tagespflegeperson vor.

· Bis zum Erhalt des ersten Tagespflegegeld werden die laufenden Betreuungskosten durch die Sorgeberechtigten zwischenfinanziert. Die Tagespflegeperson quittiert dies und zahlt diesen Vorschuss unmittelbar nach Eingang des Pflegegeldes an die Erziehungsberechtigten zurück.

· Der Abschlag beträgt:

O wöchentlich ...............€


O monatlich .................... €
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Bei Selbstfinanzierung
· Die Sorgeberechtigten zahlen die Betreuungskosten in Höhe von .................. € bis zum 5. des Monats.

· In Höhe von <Betrag einsetzen> € pro Stunde werden zusätzliche Betreuungszeiten vergütet.

· Die Zahlungen werden überwiesen auf das Konto:

Name des Kontoinhabers ................................ BLZ ................................................ Kontonummer .................................................. Geldinstitut .....................................

Urlaub und Krankheit der Tagespflegepersonen

· Im Hinblick auf Urlaub wird folgendes vereinbart:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

· Bei Urlaub und Krankheit der Pflegeperson liegt die Verantwortung für die Unterbringung des Kindes bei den Erziehungsberechtigten.

· Die KiTa-Tagespflege-Kooperation bemüht sich um Vertretungsmöglichkeiten.

· Bei Krankheit der Tagespflegeperson können die Kosten für maximal 10 Arbeitstage im Betreuungsjahr weitergezahlt werden, wenn keine Ersatztagespflegeperson in Anspruch genommen wird.

· Bei vorübergehender Krankheit des Kindes zahlt der Fachbereich Jugend und Familie die Betreuungskosten bis maximal 10 Arbeitstag im Betreuungsjahr weiter.

· Für Selbstzahler gelten die jeweiligen Regelungen des Fachbereichs Jugend und Familie

Beendigung des Pflegeverhältnisses

Dieser Vertrag kann von beiden Parteien schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Bei Vorliegen schwerwiegender Gründe ist eine fristlose Kündigung möglich. Beide Vertragspartner verpflichten sich, der Tagespflegebörse das Ende des Betreuungsverhältnisses sofort mitzuteilen.

Erkrankung des Kindes

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Tagespflegeperson umgehend von einer Erkrankung des Kindes zu unterrichten. Es obliegt der Entscheidung der Tagesmutter, ein krankes Kind aufzunehmen.

Bei Unfall oder plötzlicher Erkrankung des Kindes werden die Erziehungsberechtigten unverzüglich informiert und regeln die weitere ärztliche Versorgung. Lediglich bei Gefahr in Verzug, ist die Tagespflegeperson verpflichtet Sofortmaßnahmen einzuleiten.

Folgende Anfälligkeiten des Kindes sind für die Tagespflegeperson zu beachten:

· ................................................................................................

· ................................................................................................

Eventuell benötigte Medikamente und deren Vergabe, ist mit einem Sonderblatt zu diesem Vertrag sicher zustellen.

Fahrten mit dem PKW

Die Erziehungsberechtigten bevollmächtigen die Tagespflegeperson, das Kind im PKW mitzunehmen; Vorraussetzung ist: Angeschnallt im Kindersitz.

Schweigepflicht

Die Erziehungsberechtigten und die Tagespflegeperson verpflichten sich gegenseitig, über alle Angelegenheiten, die den persönlichen Lebensbereich ihrer Familien betreffen, gegenüber Dritten, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Tagespflegeverhältnisses.

<Ort>, den ..........................

...............................................


....................................................

Tagespflegeperson



Erziehungsberechtigte

